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(54) Unterwasserbohranordnung und Verfahren zum Einbringen eines rohrförmigen 
Gründungselements in den Gewässergrund

(57) Die Erfindung betrifft eine Unterwasser-Bohran-
ordnung zum Einbringen eines rohrförmigen Gründungs-
elements in den Gewässergrund mit zumindest einem
Drehbohrantrieb, wobei mittels des Drehbohrantriebs ein
im Inneren des Gründungselements verlaufendes Bohr-
gestänge in Drehung versetzbar ist. Die Erfindung zeich-
net sich unter anderem dadurch aus, dass eine versenk-
bare Arbeitsbühne zum Aufsetzen auf den Gewässer-
grund vorgesehen ist, wobei an der Arbeitsbühne zumin-
dest eine Halteeinrichtung zum drehfesten Festlegen
des Gründungselements an der Arbeitsbühne angeord-
net ist, und dass zumindest ein Aufsatz zum Aufsetzen
auf das Gründungselement vorgesehen ist, wobei der
Aufsatz eine Spanneinrichtung zum Festlegen des Auf-
satzes am Gründungselement aufweist, und der Dreh-
bohrantrieb am Aufsatz angeordnet ist. Die Erfindung be-
trifft auch ein Verfahren zum Einbringen eines rohrförmi-
gen Gründungselements in den Gewässergrund, wel-
ches insbesondere mittels der erfindungsgemäßen Un-
terwasser-Bohranordnung durchgeführt werden kann.



EP 2 322 724 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Unterwasser-Bohr-
anordnung zum Einbringen eines rohrförmigen Grün-
dungselements in den Gewässergrund gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 1. Eine solche Bohranord-
nung weist zumindest einen Drehbohrantrieb auf, wobei
mittels des Drehbohrantriebs ein im Inneren des Grün-
dungselements verlaufendes Bohrgestänge in Drehung
versetzbar ist. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren
zum Einbringen eines rohrförmigen Gründungselements
in den Gewässergrund gemäß Anspruch 12.
[0002] In immer stärkerem Maße werden Gründungen
im Gewässergrund, insbesondere im Off-shore-Bereich
notwendig, etwa zur Verankerung von Windkraftanlagen,
Öl- und Gasfördereinrichtungen etc.
[0003] Eine gattungsgemäße Bohranordnung ist aus
der GB 2 448 358 A bekannt. Gemäß der Lehre der GB
2 448 358 A wird eine lasttragende Rahmenstruktur für
eine Off-shore-Stromerzeugungsanlage am Meeresbo-
den verankert. Zu diesem Zweck ist eine Unterwasser-
Bohranordnung mit mehreren Bohreinheiten vorgese-
hen, die zum Befestigen der Rahmenstruktur temporär
an der zu befestigenden Rahmenstruktur angebracht
werden. Die Bohreinheiten können jeweils einen Dreh-
bohrantrieb aufweisen, der linear verschiebbar in einer
Führungshülse angeordnet ist. Mittels des Drehbohran-
triebs wird ein Bohrgestänge in den Boden eingebracht,
an welchem wiederum ein rohrförmiges Gründungsele-
ment befestigt ist. Nach dem Abbohren wird das Grün-
dungselement vom Bohrgestänge gelöst und verbleibt
im Gewässergrund, wo es die Rahmenstruktur sichern
kann, während das Bohrgestänge zusammen mit den
Bohreinheiten geborgen wird.
[0004] Eine ähnliche Anordnung ist in der GB 2 431
189 A beschrieben. Gemäß der GB 2 431 189 A ist vor-
gesehen, den Bohrantrieb unmittelbar an der zu befesti-
genden Rahmenstruktur zu führen.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Unterwas-
ser-Bohranordnung sowie ein Verfahren zum Einbringen
eines rohrförmigen Gründungselements in den Gewäs-
sergrund anzugeben, welche bei besonders hoher Zu-
verlässigkeit und Kosteneffizienz besonders vielseitig
einsetzbar sind.
[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine
Unterwasser-Bohranordnung mit den Merkmalen des
Anspruchs 1 sowie durch ein Verfahren mit den Merk-
malen des Anspruchs 12 gelöst. Bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele sind in den jeweils abhängigen Ansprü-
chen angegeben.
[0007] Die erfindungsgemäße Unterwasser-Bohran-
ordnung ist dadurch gekennzeichnet, dass eine versenk-
bare Arbeitsbühne zum Aufsetzen auf den Gewässer-
grund vorgesehen ist, wobei an der Arbeitsbühne zumin-
dest eine Halteeinrichtung zum drehfesten Festlegen
des Gründungselements an der Arbeitsbühne angeord-
net ist, und dass zumindest ein Aufsatz zum Aufsetzen
auf das Gründungselement vorgesehen ist, wobei der

Aufsatz eine Spanneinrichtung zum Festlegen des Auf-
satzes am Gründungselement aufweist, und der Dreh-
bohrantrieb am Aufsatz angeordnet ist.
[0008] Ein erster Gedanke der Erfindung besteht dar-
in, dass die Bohranordnung eine versenkbare Arbeits-
bühne aufweist, an der das Gründungselement beim Ab-
bohren zumindest zeitweise festgelegt ist. Nach der Er-
findung wird das Gründungselement beim Abbohren also
primär durch eine eigenständige, speziell für die Grün-
dung vorgesehenen Arbeitsbühne geführt, und nicht, wie
aus dem Stand der Technik bekannt, durch die lasttra-
gende Struktur, die am Boden verankert werden soll.
Hierdurch sind die Massen, die in einem einzelnen Ar-
beitsgang auf den Gewässergrund abgesetzt werden
müssen, vergleichsweise klein, da der Gründungsvor-
gang erfindungsgemäß getrennt vom Anbringen der tra-
genden Rahmenstrukturen erfolgen kann. Dies ist im
Hinblick auf den erforderlichen Kostenaufwand vorteil-
haft. Darüber hinaus ist erfindungsgemäß ein besonders
breites Einsatzspektrum gegeben.
[0009] Ein weiterer Grundgedanke der Erfindung kann
darin gesehen werden, dass die beim Drehbohren auf-
tretenden Reaktionskräfte über das Gründungselement
an die Arbeitsbühne übertragen werden. Dem Grün-
dungselement kommt also nach der Erfindung eine Dop-
pelfunktion zu, gemäß der es erstens im Anschluss an
den Bohrvorgang als tragende Struktur dient, und gemäß
der es zweitens während des Bohrvorgangs zur Über-
tragung der beim Bohren auftretenden Kräfte dient, so
dass das Gründungselement auch als Teil der Bohrein-
heit angesehen werden kann. Da erfindungsgemäß so-
mit das ohnehin vorhandene Gründungselement auch
Aufgaben der Bohreinheit übernimmt, kann die Bohrein-
heit erfindungsgemäß besonders leicht und kostengün-
stig ausgeführt werden.
[0010] Damit das Gründungselement die beim Drehen
des Bohrgestänges auftretenden Reaktionskräfte auf die
Arbeitsbühne übertragen kann, wird nach der Erfindung
zum einen der Drehbohrantrieb über die Spanneinrich-
tung drehfest am Gründungselement festgelegt, insbe-
sondere festgeklemmt, so dass die Reaktionskräfte des
Drehbohrantriebs und somit des Bohrgestänges über die
Spanneinrichtung an das Gründungselement weiterge-
geben werden. Das Gründungselement ist wiederum
durch die Halteeinrichtung zumindest zeitweise drehfest
an der Arbeitsbühne festgelegt, so dass die Reaktions-
kräfte vom Gründungselement auf die Arbeitsbühne wei-
tergegeben werden können.
[0011] Ein Erfindungsgedanke kann somit auch darin
liegen, dass sich das Gründungselement beim Abbohren
nicht mit dem Bohrgestänge mitdreht, was im Hinblick
auf die Wandreibung und somit den Energieaufwand vor-
teilhaft ist. Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass
das rohrförmige Gründungselement, welches auch als
Bohrrohr bezeichnet werden kann, über sein Eigenge-
wicht in die vom Bohrgestänge ausgeräumte Bohrung
versenkt wird.
[0012] Der Drehrohrantrieb kann erfindungsgemäß für
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einen reinen Drehbetrieb ausgebildet sein. Er kann aber
auch drehschlagend ausgebildet sein. Insbesondere
kann vorgesehen sein, dass der Drehbohrantrieb einen
Bohrgestängeanschluss aufweist, wobei mittels des
Drehbohrantriebs der Bohrgestängeanschluss relativ
zur Spanneinrichtung des Aufsatzes drehbar ist. Zweck-
mäßigerweise ist der Drehbohrantrieb hydraulisch aus-
geführt. Der Drehbohrantrieb kann außer einem Motor
auch zumindest ein Getriebe aufweisen. Im Verlauf des
Bohrgestänges kann auch eine separate Schlageinheit
vorgesehen sein. Zweckmäßigerweise weist das Bohr-
gestänge an seiner Unterseite einen Bohrkopf auf.
[0013] Die Arbeitsbühne kann insbesondere als Ar-
beitsplattform ausgebildet sein. Die Erfindung erlaubt die
Verwendung von Arbeitsbühnen, deren Höhe kleiner ist
als die Länge des Bohrgestänges und/oder des rohrför-
migen Gründungselements. Denn da erfindungsgemäß
das Gründungselement selbst zur Kraftübertragung
dient, kann ein Mast oder ein Bohrturm entfallen. Die
Arbeitsbühne kann von einem Schwimmkörper, bei-
spielsweise von einem Schiff oder einer Schwimmplatt-
form, auf den Gewässergrund abgelassen werden. Zum
Herablassen und Bergen der Arbeitsbühne kann insbe-
sondere eine Seilanordnung vorgesehen sein.
[0014] Zweckmäßigerweise ist die Spanneinrichtung
so ausgebildet, dass sie ein koaxiales Festlegen des Auf-
satzes und/oder des Drehbohrantriebs auf dem rohrför-
migen Gründungselement erlaubt. Insbesondere kann
vorgesehen sein, dass der Aufsatz so auf das Grün-
dungselement aufsetzbar und mit der Spanneinrichtung
festlegbar ist, dass sein Bohrgestängeanschluss koaxial
zum Gründungselement verläuft. Die Halteeinrichtung ist
geeigneterweise zum lösbaren drehfesten Festlegen des
Gründungselements ausgebildet.
[0015] Ein bevorzugter Erfindungsgedanke kann darin
liegen, dass die Arbeitsbühne und der Aufsatz einen Teil
der Unterwasser-Bohranordnung bilden. Das Bohrge-
stänge und das Gründungselement können als Teile der
Unterwasser-Bohranordnung, aber auch als separate
Teile verstanden werden.
[0016] Nach der Erfindung ist es bevorzugt, dass, ins-
besondere am Aufsatz, zumindest eine Vorschubeinrich-
tung zum axialen Verschieben des Bohrgestänges an-
geordnet ist. Eine erfindungsgemäße Vorschubeinrich-
tung erlaubt es, einen zusätzlichen Anpressdruck auf das
Bohrgestänge auszuüben, so dass ein besonders großer
Bohrvorschub erreicht werden kann. Insbesondere kann
vorgesehen sein, dass mittels der Vorschubeinrichtung
der Bohrgestängeanschluss relativ zum Aufsatz, insbe-
sondere zur Spanneinrichtung des Aufsatzes, axial ver-
schiebbar ist. Unter der Axialrichtung kann vorzugsweise
die Bohrrichtung, also die Längsrichtung des Bohrge-
stänges und/oder des Gründungselements, verstanden
werden. Die Vorschubeinrichtung ist bevorzugt am Auf-
satz vorgesehen. Sie kann insbesondere im Drehbohr-
antrieb integriert sein. Vorzugsweise ist also die Vorschu-
beinrichtung am Rohrkragen des Gründungselements
angeordnet. Grundsätzlich kann die Vorschubeinrich-

tung aber beispielsweise auch an der Arbeitsbühne vor-
gesehen sein, wobei dann die Vorschubeinrichtung zwi-
schen Arbeitsbühne und Gründungselement wirken
kann, so dass mittels der Vorschubeinrichtung das Grün-
dungselement mitsamt dem Bohrgestänge relativ zur Ar-
beitsbühne axial verschiebbar ist.
[0017] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform der
Erfindung besteht darin, dass Mittel zum lösbaren axialen
Festlegen des Gründungselements an der Arbeitsbühne
vorgesehen sind. Durch diese Mittel zum axialen Fest-
legen kann das Gründungselement beim Absenken und/
oder zumindest zeitweise während des Abbohrens des
Bohrgestänges axial relativ zur Arbeitsbühne festgelegt
werden. Die Mittel können beispielsweise Backen auf-
weisen, die am Gründungselement zur Anlage kommen,
und die dabei das Gründungselement kraft- oder/und
formschlüssig sichern.
[0018] Insbesondere können die Mittel zum axialen
Festlegen des Gründungselements an der Halteeinrich-
tung zum drehfesten Festlegen des Gründungselements
vorgesehen sein. Bei dieser Ausführungsform kommt der
Halteeinrichtung dahingehend eine Doppelfunktion zu,
dass sie das Gründungselement nicht nur drehfest, son-
dern auch axial festlegen kann. Hierdurch wird eine kon-
struktiv besonders einfache Vorrichtung erhalten. Bei-
spielsweise kann vorgesehen sein, dass die Mittel zum
axialen Festlegen und/oder die Halteeinrichtung beim
Bohren wiederholt freigegeben werden, damit das Bohr-
gestänge und/oder das Gründungselement nach einem
Teilbohrvorgang nachrutschen können.
[0019] Weiterhin ist es bevorzugt, dass die Spannein-
richtung zum Festlegen des Aufsatzes am Gründungs-
element zumindest eine hydraulische Klemme aufweist.
Beispielsweise können drei oder vier Klemmen vorgese-
hen sein, die äquidistant am Rohrkragen des Gründungs-
elements verteilt sind. Die hydraulische Klemme kann
insbesondere einen hydraulischen Klemmzylinder auf-
weisen, der radial zum Gründungselement verläuft und
vorzugsweise außenseitig am Gründungselement vor-
steht.
[0020] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der
Erfindung besteht darin, dass an der Arbeitsbühne zu-
mindest eine Linearführung für das Gründungselement
angeordnet ist. Hierdurch können Biegeelemente im
Gründungselement reduziert werden und insbesondere
ein Verkanten des Gründungselements verhindert wer-
den. Zweckmäßigerweise kann vorgesehen sein, dass
die Arbeitsbühne eine Durchgangsöffnung für das Grün-
dungselement aufweist, wobei die Linearführung bevor-
zugt oberhalb der Durchgangsöffnung angeordnet ist.
Insbesondere kann die Linearführung oberhalb der Hal-
teeinrichtung angeordnet sein. Zum Beispiel kann die Li-
nearführung als Gleitbuchse ausgebildet sein.
[0021] Sofern eine Linearführung vorgesehen ist, ist
es besonders zweckmäßig, dass diese vom Gründungs-
element lösbar ist. Diese Ausführungsform erlaubt be-
sonders große Bohrtiefen, da die Linearführung bei grö-
ßeren Bohrtiefen, wenn eine zusätzliche Führung des
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Gründungselements nicht mehr erforderlich ist, vom
Gründungselement entfernt werden kann, so dass dann
auch der in der Regel durchmessergrößere Aufsatz ab-
gesenkt werden kann.
[0022] Beispielsweise kann nach der Erfindung vorge-
sehen sein, dass die Linearführung zumindest zwei Bak-
kenelemente aufweist. Diese Backenelemente können
beispielsweise zumindest annähernd halbzylindrisch
ausgebildet sein, so dass sie zusammen eine Gleitbuch-
se für das Gründungselement bilden können. Die beiden
Backenelemente können beispielsweise zum Lösen und
Schließen der Linearführung hydraulisch betätigt sein.
Insbesondere können sie an einer Zangenanordnung an-
geordnet sein, die geeigneterweise hydraulisch betätig-
bar ist.
[0023] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel
der Erfindung liegt darin, dass die Linearführung, insbe-
sondere quer zu ihrer Führungsrichtung, an der Arbeits-
bühne verfahrbar ist. Die Linearführung kann somit quer
zur Axialrichtung des Gründungselements, also quer zur
Bohrrichtung verfahrbar sein. Hierdurch kann die Linear-
führung zeitweise vom Gründungselement hinweg ver-
fahren werden, so dass beispielsweise ein im Vergleich
zum Gründungselement durchmessergrößerer Aufsatz
für das Gründungselement durch die Linearführung nicht
behindert wird, und ein besonders tiefes Abbohren mög-
lich wird.
[0024] Weiterhin ist es vorteilhaft, dass die Arbeitsbüh-
ne Stützen, insbesondere Hydraulikstützen, zum Aus-
richten der Arbeitsbühne am Gewässergrund aufweist.
Zweckmäßigerweise sind die Stützen seitlich an der Ar-
beitsbühne angeordnet, um eine besonders gute Stand-
sicherheit zu ermöglichen. Die Stützen weisen geeigne-
terweise jeweils ein Fußteil auf, welches mittels eines
Linearantriebs zumindest in vertikaler Richtung, also in
Axialrichtung, verschiebbar ist, wobei der Linearantrieb
vorzugsweise zumindest einen Hydraulikzylinder auf-
weist. Mittels der erfindungsgemäßen Stützen kann die
Arbeitsbühne am Gewässergrund je nach Bohrvorhaben
horizontal oder auch gezielt winklig angeordnet werden.
[0025] Die Arbeitsbühne kann eine Bohrschablone
darstellen, welche ein bestimmtes Bohrmuster vorgibt.
In diesem Sinne kann es besonders vorteilhaft sein, dass
zum Verstellen des Bohrpunkts zumindest die Halteein-
richtung für das Gründungselement relativ zur Arbeits-
bühne verfahrbar ist, und zwar bevorzugt quer zur Axi-
alrichtung des Gründungselements, also zumindest an-
nähernd horizontal. Hierdurch können mit dem Grün-
dungselement und dem hierin angeordneten Bohrge-
stänge die vorgesehenen Bohrpunkte gezielt angefahren
werden und somit das vorgesehene Muster der Bohr-
schablone abgebildet werden.
[0026] Weiterhin ist es, insbesondere im Hinblick auf
die Funktion als Bohrschablone, vorteilhaft, dass an der
Arbeitsbühne mehrere Bohreinheiten vorgesehen sind.
Beispielsweise können vier Bohreinheiten vorgesehen
sein. Im Sinne der Erfindung kann eine Bohreinheit ins-
besondere jeweils zumindest eine erfindungsgemäße

Halteeinrichtung zum drehfesten Festlegen eines Grün-
dungselements an der Arbeitsbühne aufweisen. Zudem
können die Bohreinheiten im Sinne der Erfindung jeweils
einen erfindungsgemäßen Aufsatz mit Spanneinrichtung
und Drehbohrantrieb und/oder jeweils eine erfindungs-
gemäße Linearführung für das Gründungselement auf-
weisen. Eine Bohreinheit im Sinne der Erfindung weist
somit zweckmäßigerweise eine Halteeinrichtung, einen
Aufsatz und/oder eine Linearführung auf.
[0027] Sofern mehrere Bohreinheiten vorgesehen
sind, können diese über eine gemeinsame Nabelschnur
oder über eigenständige Nabelschnüre für jede Bohrein-
heit mit Energie versorgt werden.
[0028] Weiterhin ist besonders zweckmäßig, dass das
Bohrgestänge eine Spülbohreinrichtung aufweist. Die
Spülbohreinrichtung kann beispielsweise zumindest ei-
nen Spülschlauch zum Zuführen von Spülfluid, insbeson-
dere Gas, in das Bohrgestänge aufweisen, und/oder ei-
nen Spülkopf, das heißt eine Drehdurchführung zum
Koppeln des Schlauchs an das rotierende Bohrgestän-
ge. Mittels einer solchen Spüleinrichtung kann im Bohr-
gestänge ein Spülvorgang zum Abtransport von Bohrgut
aus der Bohrung bewirkt werden.
[0029] Ferner ist es vorteilhaft, dass das Bohrgestän-
ge einen Schwanenhals zur Bohrgutabfuhr aufweist. Un-
ter einem Schwanenhals kann insbesondere ein zumin-
dest bereichsweise gekrümmtes Abfuhrrohr verstanden
werden, das vorzugsweise in seinem oberen Teil radial
zur Bohrrichtung verläuft, und aus dem das abgeführte
Bohrgut beabstandet vom Bohrlochmund austritt.
[0030] Überdies ist es bevorzugt, dass das Bohrge-
stänge zur Auflasterhöhung zumindest eine Schwerstan-
ge aufweist. Der besseren Montage halber kann das
Bohrgestänge aus mehreren Gestängeschüssen beste-
hen, wobei zumindest ein Teil der Gestängeschüsse als
Schwerstangen ausgebildet sein kann.
[0031] Eine besonders gute Bohrwirkung wird erfin-
dungsgemäß dadurch ermöglicht, dass das Bohrgestän-
ge einen Vollschnittbohrkopf, insbesondere mit Rollmei-
ßeln, aufweist. Der Bohrkopf kann einen verstellbaren
Querschnitt aufweisen, damit der Bohrkopf einerseits un-
terhalb des Gründungselements arbeiten kann, anderer-
seits aber auch durch das Gründungselement hindurch-
gezogen werden kann. Der Bohrkopf ist bodenseitig am
Bohrgestänge angeordnet.
[0032] Die Betriebszuverlässigkeit kann dadurch er-
höht werden, dass an der Arbeitsbühne eine Aufrollein-
richtung für zumindest eine Spülleitung vorgesehen ist.
Die Aufrollvorrichtung kann beispielsweise eine Spule
zum Aufwickeln der Spülleitungen und zweckmäßiger-
weise auch zumindest eine Umlenkrolle aufweisen, um
ein besonders zuverlässiges Aufspulen zu gewährlei-
sten.
[0033] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum
Einbringen eines rohrförmigen Gründungselements in
den Gewässergrund, bei dem eine versenkbare Arbeits-
bühne vorgesehen wird, das Gründungselement mittels
einer Halteeinrichtung, vorzugsweise drehfest und/oder
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axial fest, an der Arbeitsbühne festgelegt wird, ein Auf-
satz auf das Gründungselement aufgesetzt wird und mit-
tels einer Spanneinrichtung am Gründungselement fest-
gelegt wird, die Arbeitsbühne versenkt und auf den Ge-
wässergrund aufgesetzt wird, und mittels eines Dreh-
bohrantriebs, welcher am Aufsatz angeordnet ist, ein im
Inneren des Gründungselements verlaufendes Bohrge-
stänges in Drehung versetzt wird und unter Ausbildung
einer Bohrung in den Gewässergrund eingebracht wird,
wobei das Gründungselement aufgrund seines Eigenge-
wichts in der Bohrung versenkt wird. Das Verfahren kann
insbesondere mit der erfindungsgemäßen Unterwasser-
Bohranordnung durchgeführt werden, wodurch die in
diesem Zusammenhang erläuterten Vorteile realisiert
werden können.
[0034] Besonders vorteilhaft ist es, insbesondere im
Hinblick auf den Zeitaufwand, dass nach dem Fertigstel-
len der Bohrung die Arbeitsbühne mitsamt dem Bohrge-
stänge geborgen wird. Zum Bergen des Bohrgestänges
kann beispielsweise vorgesehen sein, das Bohrgestän-
ge mittels der Halteeinrichtung für das Gründungsele-
ment an der Arbeitsbühne festzulegen. Es kann aber
auch eine separate Halteeinrichtung für das Bohrgestän-
ge vorgesehen sein. Vor dem Bergen des Bohrgestän-
ges wird dieses zweckmäßigerweise vom abgeteuften
Gründungselement entkoppelt. Hierzu wird geeigneter-
weise die Spanneinrichtung gelöst.
[0035] Weiterhin ist es zweckmäßig, dass das Grün-
dungselement vor dem Aufsetzen der Arbeitsbühne auf
den Gewässergrund an der Arbeitsbühne angeordnet
wird und vorzugsweise axial an der Arbeitsbühne fest-
gelegt wird. Insbesondere kann gemäß dieser Ausfüh-
rungsform das Gründungselement schon vor dem Ver-
senken der Arbeitsbühne auf die Arbeitsbühne aufge-
setzt werden, geeigneterweise oberhalb der Wasser-
oberfläche. Hierdurch kann der Arbeitsaufwand beträcht-
lich gesenkt werden, da die Arbeitsbühne mit dem Grün-
dungselement beschickt werden kann, während sie noch
direkt von einem Schiff oder einer Schwimmplattform aus
zugänglich ist. Zum axialen Festlegen des Gründungs-
elements während des Versenkens kann beispielsweise
die Halteeinrichtung verwendet werden.
[0036] Weiterhin ist es vorteilhaft, dass der Aufsatz auf
das Gründungselement aufgesetzt wird, bevor die Ar-
beitsbühne auf den Gewässergrund aufgesetzt wird.
Auch hierdurch wird der Arbeitsaufwand verringert, da
der Aufsatz angebracht werden kann, während er noch
vom Schiff oder von der Schwimmplattform aus zugäng-
lich ist. Während des Versenkens kann dann der Aufsatz
mittels der Spanneinrichtung am Gründungselement
festgelegt sein.
[0037] Die Erfindung wird nachfolgend anhand bevor-
zugter Ausführungsbeispiele näher erläutert, welche
schematisch in den beigefügten Figuren dargestellt sind.
In den Figuren zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht einer erfindungs-
gemäßen Unterwasser-Bohranord-

nung zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens;

Fig. 2 eine vergrößerte Detailansicht der
Anordnung aus Fig. 1 im Bereich des
Aufsatzes 30;

Fig. 3 eine vergrößerte Detailansicht von
oben auf die Linearführung 40 aus
Fig. 1 im geschlossenen Zustand
(Fig. 3 oben) und im geöffneten Zu-
stand (Fig. 3 unten);

Fig. 4 eine Ansicht der Vorrichtung aus Fig.
1 von oben;

Figuren 5 bis 8 verschiedene Verfahrensstadien bei
der Verwendung der Vorrichtung aus
Fig. 1 zum Einbringen eines rohrför-
migen Gründungselements in den
Gewässergrund in einem erfindungs-
gemäßen Verfahren.

[0038] Ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsge-
mäßen Unterwasser-Bohranordnung ist in den Figuren
1 und 4 und seine Verwendung in einem erfindungsge-
mäßen Verfahren in den Figuren 5 bis 8 dargestellt.
[0039] Wie Fig. 1 zeigt, weist die erfindungsgemäße
Unterwasser-Bohranordnung eine Arbeitsbühne 2 auf,
welche an einer Seilanordnung 27 aufgehängt ist, und
welche über diese Seilanordnung 27 auf den Gewässer-
grund absenkbar ist.
[0040] Wie Fig. 4 zeigt, sind an der Arbeitsbühne 2
insgesamt vier Bohreinheiten 1, 1’, 1", 1"’ angeordnet,
von denen in der Seitenansicht in Fig. 1 nur die Bohrein-
heiten 1 und 1’ erkennbar sind. Die vier Bohreinheiten 1,
1’, 1" und 1"’ sind an den Ecken eines geometrischen
Rechteckes angeordnet.
[0041] Die vier Bohreinheiten 1, 1’, 1" und 1"’ sind im
Wesentlichen analog ausgebildet, so dass im Folgenden
zumeist lediglich die erste Bohreinheit 1 im Detail be-
schrieben wird. Die verbleibenden Bohreinheiten 1’,
1" und 1’" weisen im Wesentlichen dieselben Elemente
auf wie die Bohreinheit 1, wobei gleichartige Elemente
im Falle der Bohreinheiten 1’, 1" und 1"’ mit gestrichenen
Bezugszeichen gekennzeichnet sind.
[0042] Die erste Bohreinheit 1 dient zum Einbringen
eines rohrförmigen Gründungselements 3 in den Gewäs-
sergrund. Die Bohreinheit 1 weist eine hülsenartige Li-
nearführung 40 auf, welche das Gründungselement 3
vertikal verschiebbar an der Arbeitsbühne 2 führt, und
welche untenstehend im Detail beschrieben ist. Die
Bohreinheit 1 weist ferner eine Halteeinrichtung 10 zum
drehfesten Festlegen des Gründungselements 3 an der
Arbeitsbühne 2 auf. Diese Halteeinrichtung 10 ist unter-
halb der Linearführung 40 an der Arbeitsbühne 2 ange-
ordnet. Die Halteeinrichtung 10 kann beispielsweise als
hydraulische Klemmeinrichtung ausgebildet sein und
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weist auch Mittel 11 zum axialen Festlegen des Grün-
dungselements 3 auf, das heißt Mittel zum Sichern gegen
eine Verschiebung in vertikaler Richtung. Die Halteein-
richtung 10 kann somit gewährleisten, dass das Grün-
dungselement 3 beim Absenken der Arbeitsbühne 2,
aber auch beim Bohrvorgang, seine Drehposition, aber
auch seine Axialposition relativ zur Arbeitsbühne 2 bei-
behält.
[0043] Zum Herstellen einer Bohrung, in welche das
Gründungselement 3 eingebracht wird, ist ein Bohrge-
stänge 5 vorgesehen. Das Bohrgestänge 5 verläuft im
Inneren des Gründungselements 3. Am unteren Ende
des Bohrgestänges 5 ist ein als Vollschnittbohrkopf aus-
gebildeter Bohrkopf 52 angeordnet, der mit Rollmeißeln
ausgestattet ist. Der Bohrkopf 52 steht dabei am unteren
Ende des Gründungselements 3 über das Gründungs-
element 3 vor, so dass der Bohrkopf 52 unterhalb des
Gründungselements 3 Bodenmaterial abräumen kann.
Das Bohrgestänge 5 besteht aus mehreren Gestänge-
schüssen, wobei zur Auflasterhöhung auch Schwerstan-
gen 51 vorgesehen sein können. Über zumindest eine
Stütze 57, welche radial vom Bohrgestänge 5 vorsteht,
stützt sich das Bohrgestänge 5 an der Innenwandung
des Gründungselements 3 ab. Zur Reibungsverminde-
rung für den Fall, dass sich das Bohrgestänge 5 relativ
zum Gründungselement 3 dreht, können umfangsseitig
an der Stütze 57 Rollen vorgesehen sein. Im Beispiel der
Fig. 1 sind zwei Stützen vorgesehen.
[0044] Zum drehenden Betätigen des Bohrgestänges
5 weist die Bohreinheit 1 einen Aufsatz 30 auf, an dem
ein Drehbohrantrieb 35 angeordnet ist. Dieser Drehbohr-
antrieb 35 weist eine Abtriebswelle mit einem Bohrge-
stängeanschluss auf, an welchem das Bohrgestänge 5
angeordnet ist. Zum Bohren wird der Aufsatz 30 mitsamt
dem Bohrgestänge 5 auf den oberen Rohrkragen des
rohrförmigen Gründungselements 3 aufgesetzt.
[0045] Wie insbesondere Fig. 2 zeigt, weist der Aufsatz
30 eine Spanneinrichtung 31 mit mehreren hydrauli-
schen Klemmen 32 auf, mit denen der Aufsatz 30 am
Gründungselement 3 festlegbar ist. Die Klemmen 32 wei-
sen dabei jeweils einen Hydraulikzylinder 33 auf, der sich
radial vom Gründungselement 3 nach außen erstreckt.
[0046] Mittels des Drehbohrantriebs 35 ist das Bohr-
gestänge 5 relativ zur Spanneinrichtung 31 und somit
auch zum hiermit klemmverbundenen Gründungsele-
ment 3 drehbar. Am Drehbohrantrieb 35 kann auch eine
Vorschubeinrichtung 36 angeordnet sein, mittels welcher
das Bohrgestänge 5 zur Auflasterhöhung axial relativ zur
Spanneinrichtung 31 und somit zum Gründungselement
3 bewegt werden kann. Die Vorschubeinrichtung 36 kann
hydraulisch ausgebildet sein und zumindest einen Linea-
rantrieb aufweisen, der einerseits mit dem Bohrgestänge
5 und andererseits mit der Spanneinrichtung 31 verbun-
den ist.
[0047] Zum Spülen der Bohrung ist am Bohrgestänge
5 eine Spülbohreinrichtung mit einer Spülleitung 61 vor-
gesehen. Diese Spülleitung 61 ist über einen Spülkopf
62 mit dem Bohrgestänge 5 gekoppelt. Zum Abführen

des Bohrguts ist am Bohrgestänge 5 ein Schwanenhals
59 angeordnet, welcher ein um ca. 90° gekrümmtes
Rohrstück sowie ein hieran anschließendes etwa hori-
zontal verlaufendes Rohrstück aufweist. Über diesen
Schwanenhals 59 wird das Bohrklein beabstandet vom
Bohrlochmund abgegeben.
[0048] Zum Aufnehmen der Spülleitung 61 ist eine Auf-
rollvorrichtung 60 an der Arbeitsbühne 2 angeordnet.
Diese weist eine Spule 67 zum Aufspulen der Spülleitung
61 auf. Ferner weist die Aufrollvorrichtung 60 eine Um-
lenkrolle 68 auf, welche die etwa horizontal aus der Spule
67 auslaufende Spülleitung nach oben hin umlenkt.
[0049] Seitlich an der Arbeitsbühne 2 sind insgesamt
vier Hydraulikstützen 21 angeordnet, welche unterhalb
der Arbeitsbühne 2 vorstehen, und welche vertikal ver-
schiebbar an der Arbeitsbühne 2 gelagert sind. Zum Be-
tätigen der Hydraulikstützen 21 ist jeweils zumindest ein
Hydraulikzylinder 22 vorgesehen, der im dargestellten
Ausführungsbeispiel an seinem Kolbengehäuse an der
Arbeitsbühne 2 angeordnet ist, und an seiner Kolben-
stange mit der Hydraulikstütze 21 verbunden ist.
[0050] Die Linearführung 40 für das Gründungsele-
ment 3 ist im Detail in Fig. 3 dargestellt. Wie Fig. 3 zeigt,
ist die Linearführung 40 lösbar ausgeführt, wobei Fig. 3
oben den geschlossenen Zustand und Fig. 3 unten den
geöffneten Zustand darstellt. Wie Fig. 3 zeigt, weist die
Linearführung 40 zwei mit dem Gründungselement 3 kor-
respondierende Backenelemente 41 beziehungsweise
41’ auf, welche im geschlossenen Zustand eine Füh-
rungsbuchse für das Gründungselement 3 bilden. Zum
Öffnen und Schließen der Backenelemente 41, 41’ ist
eine Zangenanordnung vorgesehen, die über Hydraulik-
zylinder 42 betätigt wird.
[0051] Wie Fig. 1 weiter zeigt, ist die Linearführung 40
horizontal, das heißt quer zur Vortriebsrichtung und quer
zur Längsachse des Gründungselements 3, verschieb-
bar an der Arbeitsbühne 2 angeordnet. Zum aktiven Ver-
schieben der Linearführung 40 weist diese einen Linea-
rantrieb 44 auf, der bevorzugt als Hydraulikzylinder aus-
gebildet ist, und der einerseits mit der Linearführung 40
und andererseits mit der Arbeitsbühne 2 gekoppelt ist.
[0052] Im Falle der in der Fig. 1 linksseitig dargestellten
Bohreinheit 1 ist der Linearantrieb ausgefahren und die
Linearführung 40 kann das Gründungselement 3 führen.
Im Falle der in der Fig. 1 rechtsseitig dargestellten zwei-
ten Bohreinheit 1’ ist der Linearantrieb 44’ eingefahren
und die entsprechende Linearführung 40’ ist von der
Bohrachse der korrespondierenden Bohreinheit 1’ zu-
rückgezogen. Das Zurückziehen der Linearführung 40’
ermöglicht es, den verglichen mit dem Gründungsele-
ment 3’ querschnittsgrößeren Aufsatz 30’ an der Linear-
führung 40’ vorbei zum Boden der Arbeitsbühne 2 abzu-
senken.
[0053] Zum Betrieb des Drehbohrantriebs 35 und vor-
zugsweise auch der verbleibenden Hydraulikeinheiten
der Arbeitsbühne 2 ist im dargestellten Ausführungsbei-
spiel eine gemeinsame Nabelschnur 70 vorgesehen.
[0054] Die Verwendung der Bohreinheit der Figuren 1
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bis 4 in einem erfindungsgemäßen Unterwasser-Grün-
dungsverfahren ist in den Figuren 5 bis 8 dargestellt.
[0055] Wie Fig. 5 zeigt, werden zunächst, vorzugswei-
se oberhalb der Wasseroberfläche, die Gründungsele-
mente 3 und die Bohrgestänge 5 an der Arbeitsbühne 2
angeordnet. Hierzu werden die Gründungselemente 3
über die Halteeinrichtungen 10, 11 an der Arbeitsbühne
2 festgelegt, und die Aufsätze 30 mit den hiermit verbun-
denen Bohrgestängen 5 auf die Gründungselemente 3
aufgesetzt.
[0056] Die mit den Gründungselementen 3 beschickte
Arbeitsbühne 2 wird sodann mittels der Seilanordnung
27 von einer schwimmenden Plattform 82 oder einem
Schiff abgelassen.
[0057] Wie Fig. 6 zeigt, wird die Arbeitsbühne 2, die
gleichzeitig eine Bohrschablone darstellt, sodann mittels
der Seilanordnung 27 auf den Gewässergrund 80 auf-
gesetzt. Die Arbeitsbühne 2 wird im Anschluss durch Be-
tätigung der Hydraulikstützen 21, welche auf dem Ge-
wässergrund 80 aufstehen, ausgerichtet.
[0058] Wie Fig. 7 zeigt, beginnt daraufhin der Bohrvor-
gang. Durch drehendes Betätigen der Bohrgestänge 5
mittels der jeweiligen Drehbohrantriebe 35 werden Boh-
rungen 81 im Gewässergrund 80 erstellt. Zur Auflaster-
höhung können dabei die Vorschubeinrichtungen 36 be-
tätigt werden. Die Gründungselemente 3 werden über
ihr Eigengewicht in den ausgeräumten Bohrungen 81
versenkt. Hierzu können die Mittel 11 zum axialen Fest-
legen der Gründungselements 3 wiederholt freigegeben
werden.
[0059] Wie Fig. 8 zeigt, wird nach dem Abbohrvorgang
die Arbeitsbühne 2 mitsamt den Bohrgestängen 5 durch
Einholen der Seilanordnung 27 geborgen. Die Grün-
dungselemente 3 bleiben dabei im Boden zurück. Zum
Bergen der Bohrgestänge 5 werden die Spanneinrich-
tungen 31, welche bislang die Bohrgestänge 5 mit den
jeweiligen Gründungselementen 3 verbunden haben,
gelöst, und die Gründungselemente 3 von den Mitteln 11
zum axialen Festlegen der Gründungselemente 3 frei-
geben. Die Mittel 11 können nun zum Sichern der Bohr-
gestänge 5 an der Arbeitsbühne 2 dienen.
[0060] Die in den Gewässergrund 80 eingebrachten
Gründungselemente 3 können beispielsweise mit einer
abbindbaren Suspension, insbesondere mit Beton, ver-
füllt werden und/oder zum Tragen von Unterwasser-
Strukturen dienen.

Patentansprüche

1. Unterwasser-Bohranordnung zum Einbringen eines
rohrförmigen Gründungselements (3) in den Gewäs-
sergrund (80) mit

- zumindest einem Drehbohrantrieb (35), wobei
mittels des Drehbohrantriebs (35) ein im Inneren
des Gründungselements (3) verlaufendes Bohr-
gestänge (5) in Drehung versetzbar ist,

dadurch gekennzeichnet,

- dass eine versenkbare Arbeitsbühne (2) zum
Aufsetzen auf den Gewässergrund (80) vorge-
sehen ist,
- wobei an der Arbeitsbühne (2) zumindest eine
Halteeinrichtung (10) zum drehfesten Festlegen
des Gründungselements (3) an der Arbeitsbüh-
ne (2) angeordnet ist, und
- dass zumindest ein Aufsatz (30) zum Aufset-
zen auf das Gründungselement (3) vorgesehen
ist,
- wobei der Aufsatz (30) eine Spanneinrichtung
(31) zum Festlegen des Aufsatzes (30) am
Gründungselement (3) aufweist, und
- der Drehbohrantrieb (35) am Aufsatz (30) an-
geordnet ist.

2. Unterwasser-Bohranordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass am Aufsatz (30) zumindest eine Vorschubein-
richtung (36) zum axialen Verschieben des Bohrge-
stänges (5) angeordnet ist.

3. Unterwasser-Bohranordnung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass Mittel (11) zum lösbaren axialen Festlegen des
Gründungselements (3) an der Arbeitsbühne (2) vor-
gesehen sind,
wobei die Mittel (11) zum axialen Festlegen des
Gründungselements (3) an der Halteeinrichtung (10)
zum drehfesten Festlegen des Gründungselements
(3) vorgesehen sind.

4. Unterwasser-Bohranordnung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Spanneinrichtung (31) zum Festlegen des
Aufsatzes (30) am Gründungselement (3) zumindest
eine hydraulische Klemme (32) aufweist.

5. Unterwasser-Bohranordnung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der Arbeitsbühne (2) zumindest eine Linear-
führung (40) für das Gründungselement (3) ange-
ordnet ist.

6. Unterwasser-Bohranordnung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Linearführung (40) vom Gründungsele-
ment (3) lösbar ist,
dass die Linearführung (40) zumindest zwei Bak-
kenelemente (41) aufweist, und
dass die Linearführung (40) quer zu ihrer Führungs-
richtung an der Arbeitsbühne (2) verfahrbar ist.
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7. Unterwasser-Bohranordnung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Arbeitsbühne (2) Hydraulikstützen (21)
zum Ausrichten der Arbeitsbühne (2) am Gewässer-
grund (80) aufweist.

8. Unterwasser-Bohranordnung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zum Verstellen des Bohrpunkts zumindest die
Halteeinrichtung (10) für das Gründungselement (3)
relativ zur Arbeitsbühne (2) verfahrbar ist.

9. Unterwasser-Bohranordnung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet ,
dass an der Arbeitsbühne (2) mehrere Bohreinhei-
ten (1) vorgesehen sind, wobei eine Bohreinheit (1)
jeweils zumindest eine Halteeinrichtung (10) zum
drehfesten Festlegen eines Gründungselements (3)
an der Arbeitsbühne (2) aufweist.

10. Unterwasser-Bohranordnung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Bohrgestänge (5) eine Spülbohreinrich-
tung (61, 62) aufweist,
dass das Bohrgestänge (5) einen Schwanenhals
(59) zur Bohrgutabfuhr aufweist,
dass das Bohrgestänge (5) zur Auflasterhöhung zu-
mindest eine Schwerstange (51) aufweist, und
dass das Bohrgestänge (5) einen Vollschnittbohr-
kopf (52) mit Rollmeißeln aufweist.

11. Unterwasser-Bohranordnung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der Arbeitsbühne (2) eine Aufrollvorrichtung
(60) für zumindest eine Spülleitung (61) vorgesehen
ist.

12. Verfahren zum Einbringen eines rohrförmigen Grün-
dungselements (3) in den Gewässergrund (80), bei
dem

- eine versenkbare Arbeitsbühne (2) vorgese-
hen wird,
- das Gründungselement (3) mittels einer Hal-
teeinrichtung (10) an der Arbeitsbühne (2) fest-
gelegt wird,
- ein Aufsatz (30) auf das Gründungselement
(3) aufgesetzt wird und mittels einer Spannein-
richtung (31) am Gründungselement (3) festge-
legt wird,
- die Arbeitsbühne (2) versenkt und auf den Ge-
wässergrund (80) aufgesetzt wird, und
- mittels eines Drehbohrantriebs (35), welcher

am Aufsatz (30) angeordnet ist, ein im Inneren
des Gründungselements (3) verlaufendes Bohr-
gestänge (5) in Drehung versetzt wird und unter
Ausbildung einer Bohrung (81) in den Gewäs-
sergrund (80) eingebracht wird, wobei das
Gründungselement (3) aufgrund seines Eigen-
gewichts in der Bohrung (81) versenkt wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass nach Fertigstellen der Bohrung (81) die Ar-
beitsbühne (2) mitsamt dem Bohrgestänge (5) ge-
borgen wird.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13
dadurch gekennzeichnet,
dass das Gründungselement (3) vor dem Aufsetzen
der Arbeitsbühne (2) auf dem Gewässergrund (80)
an der Arbeitsbühne (2) angeordnet wird und axial
an der Arbeitsbühne (2) festgelegt wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14
dadurch gekennzeichnet,
dass der Aufsatz (30) auf das Gründungselement
(3) aufgesetzt wird, bevor die Arbeitsbühne (2) auf
den Gewässergrund (80) aufgesetzt wird.
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